
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Familienbonus Plus nutzen, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Zu beachten ist 
 allerdings:
•  Der Familienbonus Plus 

kann für ein Kind nur 
bei einem Arbeitgeber 
berücksichtigt werden.

•  Bei der laufenden Lohn-
verrechnung kann es zu 
keiner Berücksichtigung 
der Aufteilung bei Unter-
haltsfällen mit überwiegender Kostentragung von Kinder-
betreuungskosten (90 : 10) kommen. Dies kann nur in der 
Veranlagung beantragt werden.

•  Der Arbeitgeber darf den Familienbonus Plus nur bis zu je-
nem Monat berücksichtigen, in welchem das Kind seinen 
18. Geburtstag hat. Danach wäre wiederum ein Formular 
E30 mit den notwendigen Nachweisen (aufrechte Familien-
beihilfenberechtigung) vom Arbeitnehmer vorzulegen.

Wie können angestellte Ärzte und Ordinations-
mitarbeiter den Familienbonus Plus nutzen? Teil 2

Steuern im Bild, Teil 203Steuern im Bild, Teil 203

Das gilt nun für Arbeitgeber
Der Arbeitgeber hat die Erklärung 
des Arbeitnehmers und die vorge-
legten Nachweise zum Lohnkonto zu 
nehmen und im Lohnkonto die ent-
sprechenden Daten anzugeben. 
Wenn alle Voraussetzungen gegeben 
sind, ist der Familienbonus Plus 
bei der Lohnverrechnung dieses 
 Dienstnehmers zu berück-
sichtigen.


